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Vorwort

Die Kriegsopferfürsorge ist Teil des Sozialen Entschädigungsrechts, das im Bundes-
versorgungsgesetz (BVG) und seinen Nebengesetzen geregelt ist. Der Name ver-
weist auf die größte Gruppe der Leistungsberechtigten: die Kriegsbeschädigten und
ihre Hinterbliebenen .

Die Kriegsopferfürsorge umfasst alle Fürsorgeleistungen im Sozialen Entschädi-
gungsrecht. Sie dient der Ergänzung der übrigen Leistungen des Bundesversor-
gungsgesetzes (Kriegsopferversorgung) durch besondere Hilfen im Einzelfall.

Voraussetzung für die Leistungserbringung ist die Anerkennung eines Versor-
gungsanspruchs durch den Träger der Kriegsopferversorgung. Die Kriegsopfer-
fürsorge wird grundsätzlich von den Fürsorge- und Hauptfürsorgestellen durch-
geführt.

Hinweis:
Eine Liste der Hauptfürsorgestellen finden Sie im Anhang.
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6 Wer?

Wer?

Anspruchsberechtigter Personenkreis

Der anspruchsberechtigte Personenkreis umfasst:

Beschädigte, die eine Grundrente nach § 31 BVG beziehen oder einen Anspruch
auf Heilbehandlung nach § 10 Abs. 1 BVG haben,
Hinterbliebene, die Leistungen nach §§ 38 ff. BVG beziehen (Witwen, Witwer,
Lebenspartner/innen, Waisen, Elternpaare und Elternteile).

Neben Opfern des Krieges erhalten folgende Personen und ihre leistungsberech-
tigten Hinterbliebenen Leistungen der Kriegsopferfürsorge in entsprechender
Anwendung des BVG:

Soldaten, die eine Wehrdienstbeschädigung erlitten haben, nach den Vor-
schriften des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG),
Zivildienstleistende, die eine Schädigung erlitten haben, nach den Vorschrif-
ten des Zivildienstgesetzes (ZDG),
Opfer von Gewalttaten nach den Vorschriften des Opferentschädigungs-
gesetzes (OEG),
Impfgeschädigte, bei denen die Voraussetzungen nach dem Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) vorliegen,
politische Häftlinge in der ehemaligen DDR und in den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten, die infolge der Inhaftierung eine gesundheitliche Schädi-
gung erlitten haben, nach den Vorschriften des Häftlingshilfegesetzes (HHG),
Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehe-
maligen DDR, die in der auf einem Unrechtsurteil beruhenden Haft Gesund-
heitsschäden erlitten haben, nach den Vorschriften des Strafrechtlichen Reha-
bilitierungsgesetzes (StrRehaG) sowie
Opfer einer hoheitlichen Maßnahme einer deutschen behördlichen Stelle
in der ehemaligen DDR, die aufgrund einer Verwaltungsentscheidung
gesundheitliche Schäden erlitten haben, nach den Vorschriften des Verwal-
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (VwRehaG).



Was? 7

Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen der Kriegsopferfürsorge ist, dass die
Beschädigten infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlus-
tes des Versorgers nicht in der Lage sind, einen bestehenden Bedarf aus den übrigen
Leistungen nach dem BVG und dem sonstigen Einkommen und Vermögen zu
decken (wirtschaftliche Kausalität).

Bei folgenden Personengruppen wird dieser Zusammenhang stets angenommen:

bei Beschädigten, die Beschädigtenrente eines Erwerbsunfähigen und Berufs-
schadensausgleich oder die eine Pflegezulage erhalten,
bei Schwerbeschädigten (das sind Personen mit einem Grad der Schädigung
(GdS) von wenigstens 50), die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
bei Hinterbliebenen, die voll erwerbsgemindert oder erwerbsunfähig (im Sinne
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) sind oder das 60. Lebensjahr vollendet
haben.

Bei den sonstigen Berechtigten wird das Vorliegen der wirtschaftlichen Kausalität
vermutet, sofern nicht das Gegenteil offenkundig oder nachgewiesen ist.

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge dienen der Deckung eines aktuell beste-
henden Bedarfs und sind damit nicht auf den in der Vergangenheit vorhandenen
Bedarf ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich auf vorherigen Antrag erbracht
und sind vom Einsatz von Einkommen und Vermögen abhängig, soweit der Bedarf
nicht ausschließlich schädigungsbedingt ist.

Als Einkommen gelten in der Kriegsopferfürsorge alle Einkünfte in Geld oder
Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

Was?
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Die wichtigsten Einkunftsarten in der Kriegsopferfürsorge sind:

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit,
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
sonstige Einkünfte, wie beispielsweise Renten, Pensionen usw.

Es gelten jeweils die Nettobeträge. Nicht zum Einkommen zählen u. a.:

die Grundrente,
die Schwerstbeschädigten- und Pflegezulage,
Pflegegeld,
Wohngeld.

Vermögen ist die Gesamtheit aller in Geld bewertbaren Güter einer Person,
insbesondere:

das Bar- und Sparvermögen, bebaute und unbebaute Grundstücke,
Forderungen aus Wertpapieren,
Rückkaufswerte von Lebens- und Sterbegeldversicherungen,
Rückforderungsansprüche aus Schenkungen,
Pflichtteilsansprüche,
Schadensersatzansprüche.

In der Kriegsopferfürsorge wird auf das verwertbare Vermögen abgestellt, das
verbraucht, übertragen oder belastet werden könnte. Vermögensbestandteile, die
nicht verwertet werden müssen, werden Schonvermögen genannt; dazu zählen
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u. a. ein angemessener Hausrat, kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte. Des
Weiteren ist Vermögen nicht einzusetzen, soweit die Verwertung eine Härte bzw.
Unbilligkeit bedeuten würde.

Leistungsformen

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind:

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 26 und 26a BVG),
Krankenhilfe (§ 26b BVG),
Hilfe zur Pflege (§ 26c BVG),
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d BVG),
Altenhilfe (§ 26e BVG),
Erziehungsbeihilfe (§ 27 BVG),
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG),
Erholungshilfe (§ 27b BVG),
Wohnungshilfe (§ 27c BVG),
Hilfen in besonderen Lebenslagen (§ 27d BVG).

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge gibt es in Form von Dienst-, Sach- und Geld-
leistungen.

Für ältere Menschen kommen insbesondere Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Weiter-
führung des Haushalts, Altenhilfe und Erholungshilfe, für andere Leistungsberech-
tigte vor allem Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Hilfen in besonderen
Lebenslagen in Betracht.
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Nachstehend werden die verschiedenen Leistungsformen im Einzelnen
dargestellt:

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sollen eine erstmalige Eingliede-
rung oder eine Wiedereingliederung des gesundheitlich geschädigten Menschen
in Arbeit und Beruf sicherstellen. Sie umfassen daher alle Leistungen, die erforder-
lich sind, um die Erwerbsfähigkeit Beschädigter entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen bzw. wieder herzustellen und sie hier-
durch möglichst auf Dauer beruflich einzugliedern.

Voraussetzung für die Leistungserbringung ist ein Zusammenhang zwischen der
anerkannten Schädigung und der bereits eingetretenen oder drohenden beruflich-
en Betroffenheit (medizinische Kausalität). Auf den Grad der Schädigung kommt es
nicht an; das individuelle Leistungsvermögen muss jedoch erwarten lassen, dass
das Ziel der Maßnahme erreicht werden kann.

Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden in der Regel ohne den Einsatz
von Einkommen und Vermögen erbracht.

Im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben kommen insbesondere in
Betracht:

Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich
Hilfen zur Förderung der Arbeitsaufnahme sowie Leistungen an Arbeitgeber,
Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung, berufliche Weiterbildung, beruf-
liche Ausbildung,
sonstige Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Darüber hinaus können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei Teilnahme
an Maßnahmen außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts übernom-
men werden. Zur Sicherstellung des Lebensunterhalts werden Übergangsgeld oder
Unterhaltsbeihilfe gezahlt.
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Übergangsgeld wird gezahlt, wenn Beschädigte wegen der Teilnahme an einer
Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben keine ganztägige Erwerbstätigkeit aus-
üben können oder kein oder ein geringeres Arbeitsentgelt erzielen. Das Übergangs-
geld ist steuerfrei. Der Träger der Kriegsopferfürsorge entrichtet Beiträge zur Ren-
tenversicherung.

Unterhaltsbeihilfe ist für die Beschädigten vorgesehen, die vor Beginn der Maß-
nahme beruflich nicht tätig gewesen sind.

Die Krankenhilfe kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Sie setzt eine behand-
lungsbedürftige Krankheit voraus. Die Leistungen sollen in der Regel denen
entsprechen, die nach den Vorschriften über die gesetzliche Krankenversicherung
erbracht werden.

Die Leistungen der Krankenhilfe sind einkommens- und vermögensabhängig.

Hilfe zur Pflege wird Beschädigten und Hinterbliebenen erbracht, die wegen einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen
Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem
oder höherem Maße auf Hilfe angewiesen sind.

Soweit von den gesetzlichen Pflegekassen, privaten Pflegeversicherungen und
Beihilfestellen bereits Pflegeleistungen erbracht werden oder ein Anspruch darauf
besteht, sind diese gegenüber der Kriegsopferfürsorge vorrangig. Die jeweilige
Pflegekasse oder die private Pflegeversicherung entscheidet auf Antrag, ob und in
welchem Umfang Pflegebedürftigkeit vorliegt. Die Entscheidung einer gesetz-
lichen Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit ist auch für die Kriegs-
opferfürsorge verbindlich. Dabei können drei verschiedene Pflegestufen in
Betracht kommen:



12 Was?

Stufe I: Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität
für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen
mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der
Woche auf Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung angewiesen sind
(erhebliche Pflegebedürftigkeit),

Stufe II: Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität
mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen
und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung benötigen (Schwerpflegebedürftigkeit) und

Stufe III: Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität
täglich rund um die Uhr, auch nachts, auf Hilfe angewiesen sind und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen (Schwerstpflegebedürftigkeit).

Darüber hinaus erhalten ab 1. Juli 2008 Versicherte zusätzliche Betreuungsleistun-
gen bei dauerhaft erheblicher Einschränkung der Alltagskompetenz.

Soweit die in ihrer Höhe begrenzten Pflegeleistungen der anderen Leistungsträger
nicht ausreichen, um den notwendigen Pflegebedarf zu decken, kommen in
bestimmten Bereichen zusätzliche Leistungen der Kriegsopferfürsorge in Betracht.

Die Hilfe zur Pflege umfasst insbesondere die folgenden Leistungen:

Pflegesachleistungen,
Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen,
Kombination von Geld- und Sachleistungen,
häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson,
Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen,
Tages- und Nachtpflege,
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Kurzzeitpflege,
stationäre Pflege,
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen.

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege sind einkommens- und vermögensabhängig.

Mit der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts soll den Beschädigten und Hinter-
bliebenen ein Verbleiben im gewohnten Lebensumfeld und in der vertrauten
Umgebung gesichert werden, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt
selbstständig zu führen.

Aufgabe der Leistung ist die Sicherung der Weiterführung des eigenen Haushalts
bzw. die Weiterversorgung Angehöriger in der eigenen Wohnung. Voraussetzung
ist hierbei, dass die den Haushalt führende Kraft vorübergehend die Hauswirtschaft
selbst nicht führen kann oder sich durch die Leistung eine Heimunterbringung ver-
meiden oder zumindest verzögern lässt. Ein Anspruch auf Hilfe zur Weiterführung
des Haushalts kann auch für Empfänger/innen der Hilfe zur Pflege bestehen.

Soweit diese Leistung im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zwischen der
bzw. dem Beschädigten und einem Dritten erbracht wird, werden auch die Sozial-
versicherungsabgaben und Steuern erstattet.

Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts ist einkommens- und vermögensab-
hängig.

Aufgabe der Altenhilfe ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu
verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie soll älteren Menschen ermöglichen,
einen eigenen Haushalt zu führen, Beziehungen zur Umwelt und soziale Kontakte
zu erhalten sowie am Leben in der Gemeinschaft und am kulturellen Geschehen
teilzunehmen.
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Als Hilfen kommen u. a. in Betracht:

Hilfe bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürf-
nissen älterer Menschen entspricht,
Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrich-
tung, die der Betreuung älterer Menschen dient,
Hilfe in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste (z. B. Mahl-
zeitendienste, Fußpflege),
Hilfe zur Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben (z. B. ein Theater-
besuch, Teilnahme an Veranstaltungen von Kriegsopferverbänden),
Hilfe, die älteren Menschen die Verbindung mit nahestehenden Personen
ermöglicht (z. B. Fahrtkostenzuschüsse),
Hilfe zu einer sonstigen Betätigung im Alter und zum gesellschaftlichen
Engagement (z. B. ehrenamtliche Mitarbeit im sozialen Bereich).

Soweit Maßnahmen der Altenhilfe nicht als Sach- oder Geldleistungen erbracht
werden (sondern z. B. als Beratung oder persönliche Betreuung), sollen sie ohne
Berücksichtigung des Einkommens und des Vermögens der Hilfesuchenden geleis-
tet werden, ansonsten sind sie einkommens- und vermögensabhängig.

Erziehungsbeihilfe erhalten Waisen, die Rente oder Waisenbeihilfe nach dem BVG
beziehen, und Beschädigte, die Grundrente beziehen, für ihre Kinder. Mit der Erzie-
hungsbeihilfe werden Maßnahmen der Erziehung, der Schul-, Hochschul- und
Berufsausbildung sowie in begründeten Fällen auch Maßnahmen der beruflichen
Fortbildung gefördert. Erziehungsbeihilfe wird grundsätzlich längstens bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres des Kindes bzw. der Waise erbracht.

Leistungen der Erziehungsbeihilfe sind einkommens- und vermögensabhängig.

Die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt soll den notwendigen und angemes-
senen Bedarf des täglichen Lebens sicherstellen, soweit der Lebensunterhalt
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(Lebenshaltungs-, Unterkunfts- und Heizkosten) nicht aus den übrigen Leistungen
nach dem BVG und dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen bestritten
werden kann. Neben laufenden Leistungen (z. B. Miete) kommen auch einmalige
Beihilfen, z. B. für Umzugs- und Renovierungskosten, in Betracht.

Erholungshilfe erhalten Beschädigte für sich und den Ehegatten bzw. die Lebens-
partnerin bzw. den Lebenspartner sowie Hinterbliebene zur Erhaltung oder Verbes-
serung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit. Die Notwendigkeit und Zweckmäßig-
keit ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

Die Erholungshilfe wird als Sachleistung (z. B. in Häusern von Verbänden) oder als
Geldleistung (frei gewählte Erholungsmaßnahme) je nach Wunsch der Betroffenen
erbracht. Sie soll drei Wochen betragen, eine kürzere oder längere Dauer ist in
begründeten Ausnahmefällen zulässig. Zum Bedarf zählen Unterkunft und Verpfle-
gung am Erholungsort, Fahrtkosten und auch Taschengeld. Bedürfen Beschädigte
und Hinterbliebene einer ständigen Begleitung, umfasst der Bedarf auch die Kosten
aus der Mitnahme der Begleitperson. Hierzu können auch in angemessenem
Umfang die An- und Abreisekosten der Begleitperson zum Wohnort der Beschädig-
ten und Hinterbliebenen zählen.

Aufwendungen, die während des Erholungsaufenthaltes für den häuslichen
Lebensunterhalt erspart werden, werden bedarfsmindernd berücksichtigt.

Leistungen der Erholungshilfe sind einkommens- und vermögensabhängig.

Wohnungshilfe erhalten u. a. Schwerbeschädigte, die aufgrund der Schädigungs-
folgen bauliche Veränderungen des vorhandenen Wohnraums (z. B. Badumbau,
Einbau eines Treppenlifts oder einer Rollstuhlrampe) benötigen. Leistungen kom-
men sowohl für Wohnungen im Eigentum der Schwerbeschädigten als auch für
Mietwohnungen in Betracht.

Nur bei ausschließlich schädigungsbedingtem Bedarf ist kein Einkommen und
Vermögen einzusetzen.
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Hilfen in besonderen Lebenslagen sollen die Teilhabe behinderter Menschen am
Leben in der Gemeinschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimm-
te Lebensführung erleichtern oder ermöglichen.

Es kommen insbesondere folgende Leistungen in Betracht:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (z. B. Betreuung in einer
Einrichtung oder Werkstatt für behinderte Menschen, Kraftfahrzeughilfen),
Blindenhilfe.

Einkommen und Vermögen sind im Regelfall einzusetzen.
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Auszüge aus dem Bundesversorgungsgesetz

Auszüge aus dem Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften
des Sozialen Entschädigungsrechts vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904)

§ 10 (Voraussetzungen der Heil- und Krankenbehandlung, Zweck)

(1) Heilbehandlung wird Beschädigten für Gesundheitsstörungen, die als Folge
einer Schädigung anerkannt oder durch eine anerkannte Schädigungsfolge ver-
ursacht worden sind, gewährt, um die Gesundheitsstörungen oder die durch sie
bewirkte Beeinträchtigung der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit zu beseitigen oder zu
bessern, eine Zunahme des Leidens zu verhüten, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden,
zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, körperliche
Beschwerden zu beheben, die Folgen der Schädigung zu erleichtern oder um den
Beschädigten entsprechend den in § 4 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Zielen eine möglichst umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zu ermöglichen. Ist eine Gesundheitsstörung nur im Sinne der Verschlimmerung
als Folge einer Schädigung anerkannt, wird abweichend von Satz 1 Heilbehandlung
für die gesamte Gesundheitsstörung gewährt, es sei denn, dass die als Folge einer
Schädigung anerkannte Gesundheitsstörung auf den Zustand, der Heilbehandlung
erfordert, ohne Einfluss ist.

§ 25 (Kriegsopferfürsorge)

(1) Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten Beschädigte und Hinterbliebene
zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach diesem Gesetz als besondere Hilfen im
Einzelfall (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch).

(2) Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich der Beschädigten und ihrer Famili-
enmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen anzunehmen, um die
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Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners,
Elternteils, Kindes oder Enkelkinds angemessen auszugleichen oder zu mildern.

(3) Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten nach Maßgabe der nachstehenden
Vorschriften
1. Beschädigte, die Grundrente nach § 31 beziehen oder Anspruch auf Heilbehand-

lung nach § 10 Abs. 1 haben,
2. Hinterbliebene, die Hinterbliebenenrente, Witwen- oder Waisenbeihilfe nach

diesem Gesetz beziehen, Eltern auch dann, wenn ihnen wegen der Höhe ihres
Einkommens Elternrente nicht zusteht und die Voraussetzungen der §§ 49 und
50 erfüllt sind.

Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden auch gewährt, wenn der Anspruch auf
Versorgung nach § 65 ruht, der Anspruch auf Zahlung von Grundrente wegen
Abfindung erloschen oder übertragen ist oder Witwenversorgung auf Grund der
Anrechnung nach § 44 Abs. 5 entfällt.

(4) Beschädigte erhalten Leistungen der Kriegsopferfürsorge auch für Familienmit-
glieder, soweit diese ihren nach den nachstehenden Vorschriften anzuerkennen-
den Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Als
Familienmitglieder gelten
1. der Ehegatte oder der Lebenspartner des Beschädigten,
2. die Kinder des Beschädigten,
3. die Kinder, die nach § 33b Abs. 2 als Kinder des Beschädigten gelten, und seine

Pflegekinder (Personen, mit denen der Beschädigte durch ein familienähnliches,
auf längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie in seinen Haus-
halt aufgenommen hat und ein Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht
mehr besteht),

4. sonstige Angehörige, die mit dem Beschädigten in häuslicher Gemeinschaft
leben,

5. Personen, deren Ausschluss eine offensichtliche Härte bedeuten würde,
wenn der Beschädigte den Lebensunterhalt des Familienmitglieds überwiegend
bestreitet, vor der Schädigung bestritten hat oder ohne die Schädigung wahrschein-
lich bestreiten würde. Kinder gelten nach Satz 2 Nr. 2 und 3 über die Vollendung des
18. Lebensjahrs hinaus als Familienmitglieder, wenn sie mit dem Beschädigten in
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häuslicher Gemeinschaft leben oder die Voraussetzungen des § 33b Abs. 4 Satz 2 bis
7 erfüllen.

(5) Leistungen der Kriegsopferfürsorge können auch erbracht werden, wenn über
Art und Umfang der Versorgung noch nicht rechtskräftig entschieden, mit der
Anerkennung eines Versorgungsanspruchs aber zu rechnen ist.

(6) Der Anspruch auf Leistung in einer Einrichtung (§ 25b Abs. 1 Satz 2) oder auf Pfle-
gegeld (§ 26c Abs. 8) steht, soweit die Leistung den Leistungsberechtigten erbracht
worden wäre, nach ihrem Tode denjenigen zu, die die Hilfe erbracht oder die Pflege
geleistet haben.

§ 25a (Leistungsvoraussetzungen)

(1) Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden erbracht, wenn und soweit die
Beschädigten infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlus-
tes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds nicht in
der Lage sind, den nach den nachstehenden Vorschriften anzuerkennenden Bedarf
aus den übrigen Leistungen nach diesem Gesetz und dem sonstigen Einkommen
und Vermögen zu decken.

(2) Ein Zusammenhang zwischen der Schädigung oder dem Verlust des Ehegatten
oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds und der Notwendigkeit
der Leistung wird vermutet, sofern nicht das Gegenteil offenkundig oder nachge-
wiesen ist. Leistungen der Kriegsopferfürsorge können auch erbracht werden,
wenn ein Zusammenhang zwischen der Schädigung oder dem Verlust des Ehegat-
ten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds und der Notwendig-
keit der Leistung nicht besteht, die Leistung jedoch im Einzelfall durch besondere
Gründe der Billigkeit gerechtfertigt ist. Der Zusammenhang wird stets angenom-
men
1. bei Beschädigten, die Grundrente mit einem Grad der Schädigungsfolgen von

100 und Berufsschadensausgleich oder die eine Pflegezulage erhalten; § 25
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend,
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2. bei Schwerbeschädigten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
3. bei Hinterbliebenen, die voll erwerbsgemindert oder erwerbsunfähig im Sinne

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind oder das 60. Lebensjahr vollendet
haben.

§ 25b (Leistungen der Kriegsopferfürsorge)

(1) Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind
1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen

(§§ 26 und 26a),
2. Krankenhilfe (§ 26b),
3. Hilfe zur Pflege (§ 26c),
4. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 26d),
5. Altenhilfe (§ 26e),
6. Erziehungsbeihilfe (§ 27),
7. ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a),
8. Erholungshilfe (§ 27b),
9. Wohnungshilfe (§ 27c),
10. Hilfen in besonderen Lebenslagen (§ 27d).
Wird die Leistung in einer stationären oder teilstationären Einrichtung erbracht,
umfasst sie auch den in der Einrichtung geleisteten Lebensunterhalt einschließlich
der darüber hinaus erforderlichen einmaligen Leistungen; § 133a des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Satz 2 findet auch Anwendung, wenn
Hilfe zur Pflege nur deshalb nicht gewährt wird, weil entsprechende Leistungen
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erbracht werden.

(2) Leistungsarten der Kriegsopferfürsorge sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen.

(3) Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung in Fragen der Kriegs-
opferfürsorge sowie die Erteilung von Auskünften in sonstigen sozialen
Angelegenheiten, soweit sie nicht von anderen Stellen oder Personen wahrzu-
nehmen sind.
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(4) Geldleistungen werden als einmalige Beihilfen, laufende Beihilfen oder als Dar-
lehen erbracht. Darlehen können gegeben werden, wenn diese Art der Leistung zur
Erreichung des Leistungszwecks ausreichend oder zweckmäßiger ist. Anstelle von
Geldleistungen können Sachleistungen erbracht werden, wenn diese Art der Leis-
tung im Einzelfall zweckmäßiger ist.

(5) Art, Ausmaß und Dauer der Leistungen der Kriegsopferfürsorge richten sich
nach der Besonderheit des Einzelfalls, der Art des Bedarfs und den örtlichen
Verhältnissen. Dabei sind Art und Schwere der Schädigung, Gesundheitszustand
und Lebensalter sowie die Lebensstellung vor Eintritt der Schädigung oder vor
Auswirkung der Folgen der Schädigung oder vor dem Verlust des Ehegatten oder
Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds besonders zu berücksichtigen.
Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leistung rich-
ten, soll entsprochen werden, soweit sie angemessen sind und keine unvertret-
baren Mehrkosten erfordern.

§ 25c (Leistungsumfang)

(1) Die Höhe der Geldleistungen bemisst sich nach dem Unterschied zwischen dem
anzuerkennenden Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen;
§ 26 Abs. 5 und § 26a bleiben unberührt. Darüber hinaus können in begründeten
Fällen Geldleistungen auch insoweit erbracht werden, als zur Deckung des Bedarfs
Einkommen oder Vermögen der Leistungsberechtigten einzusetzen oder zu ver-
werten ist; in diesem Umfang haben sie dem Träger der Kriegsopferfürsorge die
Aufwendungen zu erstatten.

(2) Kommt eine Sachleistung in Betracht, haben Leistungsberechtigte den Aufwand
für die Sachleistung in Höhe des einzusetzenden Einkommens und Vermögens zu
tragen.

(3) Einkommen ist insoweit nicht einzusetzen, als der Einsatz des Einkommens im
Einzelfall bei Berücksichtigung der besonderen Lage der Beschädigten oder Hinter-
bliebenen vor allem nach Art und Schädigungsnähe des Bedarfs, Dauer und Höhe
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der erforderlichen Aufwendungen sowie nach der besonderen Belastung der Leis-
tungsberechtigten und ihrer unterhaltsberechtigten Angehörigen unbillig wäre.
Bei ausschließlich schädigungsbedingtem Bedarf ist Einkommen nicht einzusetzen.
In den Fällen der stationären Eingliederungshilfe gilt Satz 2 nur für die Maßnahme-
pauschale im Sinne des § 76 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Die Pfle-
gezulage nach § 35 ist bis zur Höhe der Maßnahmepauschale bedarfsmindernd zu
berücksichtigen.

§ 25d (Einkommen)

(1) Einkommen im Sinne der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge sind alle Ein-
künfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge; § 26a Abs. 4 bleibt unberührt. Als Einkommen gelten nicht die Grundrente
und die Schwerstbeschädigtenzulage, ein Betrag in Höhe der Grundrente, soweit
nach § 44 Abs. 5 Leistungen auf die Witwengrundrente angerechnet werden oder
soweit die Grundrente nach § 65 ruht, sowie der befristete Zuschlag nach § 24 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Satz 2 gilt auch für den der Witwen- und Waisen-
beihilfe nach § 48 zugrunde liegenden Betrag der Grundrente.

(2) Als Einkommen der Leistungsberechtigten gilt auch das Einkommen der nicht
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner, soweit es die für die Leistungs-
berechtigten maßgebliche Einkommensgrenze des § 25e Abs. 1 übersteigt. Leistun-
gen anderer auf Grund eines bürgerlichrechtlichen Unterhaltsanspruchs sind
insoweit Einkommen der Leistungsberechtigten, als das Einkommen der Unter-
haltspflichtigen die für sie nach § 25e Abs. 1 zu ermittelnde Einkommensgrenze
übersteigt; ist ein Unterhaltsbetrag gerichtlich festgesetzt, sind die darauf beruhen-
den Leistungen Einkommen der Leistungsberechtigten. § 25e Abs. 2 bleibt un-
berührt.

(3) Von dem Einkommen sind abzusetzen
1. auf das Einkommen zu entrichtende Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur

Arbeitsförderung,
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3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrich-
tungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und
Höhe angemessen sind, sowie geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des
Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des
Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten,

4. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben,
5. das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge des Arbeitsentgelts im Sinne

von § 43 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(4) Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem aus-
drücklich genannten Zweck erbracht werden, sind nur so weit als Einkommen zu
berücksichtigen, als die Kriegsopferfürsorge im Einzelfall demselben Zweck dient.
Eine Entschädigung, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
nach § 253 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu
berücksichtigen. Zu den nicht als Einkommen zu berücksichtigenden Leistungen
im Sinne des Satzes 1 zählen auch der Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträ-
gen sowie der Kindergeldzuschlag, die nach den vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit erlassenen Richtlinien zur Durchführung des Sonderprogramms
„Mainzer Modell“ an den Arbeitnehmer erbracht werden.

(5) Zuwendungen der Freien Wohlfahrtspflege gelten nicht als Einkommen, soweit
sie nicht die Lage der Leistungsberechtigten so günstig beeinflussen, dass daneben
Leistungen der Kriegsopferfürsorge ungerechtfertigt wären. Zuwendungen, die ein
anderer erbringt, ohne hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sollen
als Einkommen außer Betracht bleiben, soweit ihre Berücksichtigung für die Leis-
tungsberechtigten eine besondere Härte bedeuten würde.

(6) Vermögen im Sinne der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge ist das
gesamte verwertbare Vermögen.
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§ 25e (Einsatz von Einkommen der Leistungsberechtigten)

(1) Einkommen der Leistungsberechtigten ist zur Bedarfsdeckung nur einzusetzen,
soweit es im Monat eine Einkommensgrenze übersteigt, die sich ergibt aus
1. einem Grundbetrag in Höhe von 2,65 vom Hundert des Bemessungsbetrags des

§ 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a (Bemessungsbetrag), mindestens jedoch in Höhe
des Grundbetrages nach § 85 Abs. 1 Nr. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,

2. den Kosten der Unterkunft,
3. einem Familienzuschlag in Höhe von 40 vom Hundert des Grundbetrages für die

von Leistungsberechtigten überwiegend unterhaltenen Ehegatten oder Lebens-
partner sowie für jede weitere von Leistungsberechtigten allein oder zusammen
mit den Ehegatten oder Lebenspartnern überwiegend unterhaltene Person,

höchstens jedoch aus einem Betrag in Höhe von einem Zwölftel des Bemessungs-
betrags zuzüglich eines Betrags in Höhe von 75 vom Hundert des jeweiligen Famili-
enzuschlags.

(2) Bei minderjährigen unverheirateten Beschädigten ist zur Deckung des Bedarfs
auch Einkommen der Eltern einzusetzen. Für den Einsatz des Einkommens gilt
Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass ein Familienzuschlag für einen Eltern-
teil, wenn die Eltern zusammenleben, sowie für den Beschädigten und für jede Per-
son anzusetzen ist, die von den Eltern oder dem Beschädigten bisher überwiegend
unterhalten worden ist oder der sie nach der Entscheidung über die Gewährung der
Kriegsopferfürsorge unterhaltspflichtig werden. Leben die Eltern nicht zusammen,
richtet sich die Einkommensgrenze nach dem Elternteil, bei dem der Beschädigte
lebt; leben die Eltern nicht zusammen und lebt der Beschädigte bei keinem Eltern-
teil, bestimmt sich die Einkommensgrenze nach Absatz 1;
§ 25d Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen der §§ 26a, 27 Abs. 2 Satz 4 sowie
des § 27a; § 26 Abs. 5 Satz 2, § 26b Abs. 4, § 26c Abs. 11, § 27 Abs. 2 letzter Satz und
§ 27d Abs. 5 bleiben unberührt.
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(4) Bei Aufenthalt in einer stationären oder teilstationären Einrichtung ist nach
Ablauf von zwei Monaten nach Aufnahme in die Einrichtung Einkommen in Höhe
der ersparten Aufwendungen für den häuslichen Lebensunterhalt insoweit einzu-
setzen, als es unter der maßgebenden Einkommensgrenze liegt und es unbillig
wäre, vom Einsatz des Einkommens abzusehen. Darüber hinaus kann von Leis-
tungsberechtigten, die auf voraussichtlich längere Zeit der Pflege in einer stationä-
ren Einrichtung bedürfen, der Einsatz von Einkommen unter der Einkommensgren-
ze verlangt werden, solange sie keine andere Person überwiegend unterhalten.

(5) Soweit im Einzelfall Einkommen zur Deckung eines bestimmten Bedarfs einzu-
setzen ist, kann der Einsatz dieses Einkommens zur Deckung eines anderen, gleich-
zeitig bestehenden Bedarfs nicht verlangt werden. Sind unterschiedliche Einkom-
mensgrenzen maßgebend, ist zunächst über die Hilfe zu entscheiden, für welche
die niedrigere Einkommensgrenze maßgebend ist. Sind gleiche Einkommensgren-
zen maßgebend und verschiedene Träger der Kriegsopferfürsorge zuständig, hat
die Entscheidung über die Hilfe für den zuerst eingetretenen Bedarf den Vorrang;
treten die Bedarfsfälle gleichzeitig ein, ist das über der Einkommensgrenze liegen-
de Einkommen zu gleichen Teilen bei den Bedarfsfällen zu berücksichtigen.

§ 25f (Einsatz und Verwertung von Vermögen der Leistungsberechtigten)

(1) Für den Einsatz und für die Verwertung von Vermögen der Leistungsberechtig-
ten gelten § 90 Abs. 2 und 3 und § 91 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und
§ 25c Abs. 3 entsprechend.

(2) Kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte sind
1. bei der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt 10 vom Hundert, jedoch 20 vom

Hundert bei Leistungsberechtigten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
sowie bei voll Erwerbsgeminderten oder Erwerbsunfähigen im Sinne des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch und den diesem Personenkreis vergleichbaren
Invalidenrentnern,

2. bei Leistungsberechtigten, die Leistungen nach § 26c Abs. 8 Satz 3 oder § 27d
Abs. 1 Nr. 4 beziehen, sowie bei Sonderfürsorgeberechtigten im Sinne des § 27e
40 vom Hundert und
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3. bei den übrigen Leistungen 20 vom Hundert
des Bemessungsbetrages zuzüglich eines Betrages in Höhe von 4 vom Hundert des
Bemessungsbetrages für den überwiegend unterhaltenen Ehegatten oder Lebens-
partner und in Höhe von 2 vom Hundert für jede weitere vom Leistungsberechtig-
ten allein oder zusammen mit dem Ehegatten oder Lebenspartner überwiegend
unterhaltene Person.

(3) Selbst genutztes Wohneigentum im Sinne des § 17 Abs. 2 des Wohnraum-
förderungsgesetzes, das von Leistungsberechtigten allein oder zusammen mit
Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird, denen es nach dem Tod der Leis-
tungsberechtigten als Wohnung dienen soll, ist nicht zu verwerten.

(4) Bei minderjährigen unverheirateten Beschädigten ist zur Deckung des Bedarfs
auch Vermögen der Eltern einzusetzen oder zu verwerten. Für den Einsatz und für
die Verwertung von Vermögen gilt Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass
ein Betrag in Höhe von vier vom Hundert des Bemessungsbetrags für einen Eltern-
teil, wenn die Eltern zusammenleben, sowie in Höhe von zwei vom Hundert für den
Beschädigten und für jede Person, die von den Eltern oder dem Beschädigten über-
wiegend unterhalten wird, anzusetzen ist. Leben die Eltern nicht zusammen, ist nur
Vermögen des Elternteils einzusetzen oder zu verwerten, bei dem der Beschädigte
lebt. Leben die Eltern nicht zusammen und lebt der Beschädigte bei keinem Eltern-
teil, gilt für den Einsatz und für die Verwertung von Vermögen Absatz 2.

(5) Ist der Beschädigte und sein Ehegatte oder Lebenspartner oder sind beide Eltern-
teile des minderjährigen unverheirateten Beschädigten blind oder behindert im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, gelten die Absätze 2 und 4 mit der Maßgabe,
dass für den Ehegatten oder Lebenspartner des Beschädigten und für den Elternteil
des minderjährigen unverheirateten Beschädigten ein Betrag in Höhe von zwölf
vom Hundert des Bemessungsbetrags anzusetzen ist.

§ 26 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

(1) Beschädigte erhalten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach den §§ 33
bis 38a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie im Eingangsverfahren und im
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Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen nach § 40 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Bei Unterbringung des Beschädigten in einer Einrichtung der beruflichen Reha-
bilitation werden dort entstehende Aufwendungen vom Träger der Kriegsopfer-
fürsorge als Sachleistungen getragen.

(3) Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören auch Hilfen zur Grün-
dung und Erhaltung einer selbständigen Existenz; Geldleistungen hierfür sollen in
der Regel als Darlehen gewährt werden.

(4) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich der Leistungen im
Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für
behinderte Menschen werden ergänzt durch:
1. Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe nach Maßgabe des § 26a,
2. Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten des

Bezuges von Übergangsgeld, Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung
von nicht rentenversicherungspflichtigen Beschädigten für freiwillige Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung, für Beiträge zu öffentlich-rechtlichen
berufsständischen Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen und zu öffent-
lichen oder privaten Versicherungsunternehmen auf Grund von Lebensversiche-
rungsverträgen bis zur Höhe der Beiträge, die zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung für Zeiten des Bezuges von Übergangsgeld zu entrichten wären,

3. Haushaltshilfe nach § 54 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
4. sonstige Hilfen, die unter Berücksichtigung von Art und Schwere der Schädigung

erforderlich sind, um das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern,
5. Reisekosten nach § 53 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) Soweit nach Absatz 1 oder Absatz 4 Nr. 4 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
oder des Ortes einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere Hilfen zur
Beschaffung und Unterhaltung eines Kraftfahrzeugs in Betracht kommen, kann zur
Angleichung dieser Leistungen im Rahmen einer Rechtsverordnung nach § 27f der
Einsatz von Einkommen abweichend von § 25e Abs. 1 und 2 sowie § 27d Abs. 5
bestimmt und von Einsatz und Verwertung von Vermögen ganz oder teilweise
abgesehen werden. Im Übrigen ist bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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und den sie ergänzenden Leistungen mit Ausnahme der sonstigen Hilfen nach
Absatz 4 Nr. 4 Einkommen und Vermögen nicht zu berücksichtigen; § 26a bleibt
unberührt.

(6) Witwen und Witwern oder hinterbliebenen Lebenspartnern, die zur Erhaltung
einer angemessenen Lebensstellung erwerbstätig sein wollen, sind in begründeten
Fällen Hilfen in sinngemäßer Anwendung der Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des
Absatzes 4 Nr. 4 zu gewähren.

§ 26a (Übergangsgeld)

(1) Der Anspruch auf Übergangsgeld sowie die Höhe und Berechnung bestimmen
sich nach Teil 1 Kapitel 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch; im Übrigen gelten
für die Berechnung des Übergangsgelds die §§ 16a, 16b und 16f entsprechend.

(2) Hat der Beschädigte Einkünfte im Sinne von § 16b Abs. 1 erzielt und unmittelbar
vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben kein Versorgungskranken-
geld, Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld bezogen, so gilt für die
Berechnung des Übergangsgelds § 16b Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 entsprechend. Bei
Beschädigten, die Versorgung auf Grund einer Wehrdienstbeschädigung oder
einer Zivildienstbeschädigung erhalten, sind der Berechnung des Regelentgelts die
vor der Beendigung des Wehrdienstes bezogenen Einkünfte (Geld- und Sachbezü-
ge) als Soldat, für Soldaten, die Wehrsold bezogen haben, und für Zivildienstleisten-
de, zehn Achtel der vor der Beendigung des Wehrdienstes oder Zivildienstes bezo-
genen Einkünfte (Geld- und Sachbezüge) als Soldat oder Zivildienstleistender
zugrunde zu legen, wenn
a) der Beschädigte vor Beginn des Wehrdienstes oder Zivildienstes kein

Arbeitseinkommen erzielt hat oder
b) das nach § 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 47 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

oder nach Absatz 2 Satz 1 zu berücksichtigende Entgelt niedriger ist.

(3) Beschädigte, die vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beruflich
nicht tätig gewesen sind, erhalten anstelle des Übergangsgelds eine Unterhalts-
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beihilfe; das gilt nicht für Beschädigte im Sinne des Absatzes 2 Satz 2. Für die Bemes-
sung der Unterhaltsbeihilfe sind die Vorschriften über Leistungen für den Lebens-
unterhalt bei Gewährung von Erziehungsbeihilfe entsprechend anzuwenden; § 25d
Abs. 2 gilt nicht bei volljährigen Beschädigten. Bei Unterbringung von Beschädig-
ten in einer Rehabilitationseinrichtung ist der Berechnung der Unterhaltsbeihilfe
lediglich ein angemessener Betrag zur Abgeltung zusätzlicher weiterer Bedürfnisse
und Aufwendungen aus weiterlaufenden unabweislichen Verpflichtungen zugrun-
de zu legen.

(4) Kommen neben Leistungen nach § 26 weitere Hilfen der Kriegsopferfürsorge in
Betracht, gelten Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe als Einkommen.

§ 26b (Krankenhilfe)

(1) Krankenhilfe erhalten Beschädigte und Hinterbliebene in Ergänzung der Leis-
tungen der Heil- und Krankenbehandlung nach diesem Gesetz. Die §§ 10 bis 24a
bleiben unberührt.

(2) Die Krankenhilfe umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung
mit Arzneimitteln, Verbandmitteln und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung
sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheits-
folgen erforderliche Leistungen. Die Leistungen sollen in der Regel den Leistungen
entsprechen, die nach den Vorschriften über die gesetzliche Krankenversicherung
gewährt werden.

(3) Ärzte und Zahnärzte haben für ihre Leistungen Anspruch auf die Vergütung,
welche die Ortskrankenkasse, in deren Bereich der Arzt oder der Zahnarzt nieder-
gelassen ist, für ihre Mitglieder zahlt. Der Kranke hat die freie Wahl unter den
Ärzten und Zahnärzten, die sich zur ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung im
Rahmen der Krankenhilfe zu der in Satz 1 genannten Vergütung bereit erklären.

(4) Nachdem die Krankheit während eines zusammenhängenden Zeitraums von
drei Monaten entweder dauerndes Krankenlager oder wegen ihrer besonderen
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Schwere ständige ärztliche Betreuung erfordert hat, ist bei der Festsetzung der
Einkommensgrenze § 27d Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 26c (Hilfe zur Pflege)

(1) Beschädigten und Hinterbliebenen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraus-
sichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der
Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu erbringen. Hilfe zur Pflege ist auch Kranken
und behinderten Menschen zu erbringen, die voraussichtlich für weniger als sechs
Monate der Pflege bedürfen oder einen geringeren Bedarf als nach Satz 1 haben
oder die der Hilfe für andere Verrichtungen als nach Absatz 5 bedürfen; für die
Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung gilt dies nur, wenn es
nach der Besonderheit des Einzelfalles erforderlich ist, insbesondere ambulante
oder teilstationäre Hilfen nicht zumutbar sind oder nicht ausreichen. § 35 bleibt
unberührt.

(2) Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Pflegehilfsmittel, teilstationäre
Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Inhalt der Leistungen nach Satz 1
bestimmt sich nach den Regelungen der Sozialen Pflegeversicherung für die in § 28
Abs. 1 Nr. 1, 5 bis 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch aufgeführten Leistungen;
§ 28 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

(3) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind:
1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und

Bewegungsapparat,
2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder

Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige
Behinderungen,

4. andere Krankheiten oder Behinderungen, infolge derer Personen pflegebedürf-
tig im Sinne des Absatzes 1 sind.
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(4) Der Bedarf im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilwei-
sen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen
Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen
Übernahme dieser Verrichtungen.

(5) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des
Absatzes 1 sind:
1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das

Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung,
2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der

Nahrung,
3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und

Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederauf-
suchen der Wohnung,

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reini-
gen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung
oder das Beheizen.

(6) Die Verordnung nach § 16 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die Richtlinien
der Pflegekassen nach § 17 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die Verordnung
nach § 30 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die Rahmenverträge, Bundesempfeh-
lungen und -vereinbarungen über die pflegerische Versorgung nach § 75 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch und die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und
Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch finden zur näheren Bestimmung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit, des
Inhalts der Pflegeleistung, der Unterkunft und Verpflegung und zur Abgrenzung,
Höhe und Anpassung der Pflegegelder nach Absatz 8 entsprechende Anwendung.
Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch ist auch der Entscheidung im Rahmen der Hilfe
zur Pflege zugrunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Ent-
scheidungen zu berücksichtigen sind.

(7) Reicht im Falle des Absatzes 1 häusliche Pflege aus, soll der Träger der Kriegs-
opferfürsorge darauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaft-
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lichen Versorgung durch Personen, die den Pflegebedürftigen nahestehen, oder
im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen werden. Das Nähere regeln die
Absätze 8 bis 12. In einer stationären oder teilstationären Einrichtung erhalten
Pflegebedürftige keine Leistungen zur häuslichen Pflege.

(8) Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens
einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei
der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (erheblich Pflegebedürftige),
erhalten ein Pflegegeld nach §37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch. Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität
für mehrere Verrichtungen mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszei-
ten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung benötigen (Schwerpflegebedürftige), erhalten ein
Pflegegeld nach §37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Pflege-
bedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für mehrere
Verrichtungen täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zu-
sätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen (Schwerstpflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld nach §37 Abs 1 Nr. 3
des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Bei pflegebedürftigen Kindern ist der infolge
Krankheit oder Behinderung gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind zu-
sätzliche Pflegebedarf maßgebend.

(9) Pflegebedürftigen im Sinne des Absatzes 1 sind die angemessenen Aufwendun-
gen der Pflegeperson zu erstatten; auch können angemessene Beihilfen gewährt
sowie Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung übernom-
men werden, wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist. Ist neben oder anstelle
der Pflege nach Absatz 7 Satz 1 die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
erforderlich oder eine Beratung oder zeitweilige Entlastung der Pflegeperson
geboten, so sind die angemessenen Kosten zu übernehmen. Pflegebedürftigen, die
Pflegegeld erhalten, sind zusätzlich die Aufwendungen für die Beiträge einer
Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alters-
sicherung zu erstatten, wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist.
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(10) Leistungen nach den Absätzen 2, 8 und 9 Satz 3 werden nicht erbracht, soweit
Pflegebedürftige gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften erhalten. Auf
das Pflegegeld sind anzurechnen: Leistungen nach § 27d Abs. 1 Nr. 4 oder ihnen
gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften mit 70 vom Hundert, Pflege-
gelder nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch jedoch in dem Umfang, in dem sie
erbracht werden. Die Leistungen nach Absatz 9 werden neben den Leistungen nach
Absatz 8 erbracht. Werden Leistungen nach Absatz 9 Satz 1 und 2 oder gleichartige
Leistungen nach anderen Vorschriften erbracht, kann das Pflegegeld um bis zu zwei
Drittel gekürzt werden. Bei teilstationärer Betreuung der Pflegebedürftigen kann
das Pflegegeld angemessen gekürzt werden. Leistungen nach Absatz 9 Satz 1 und 2
werden insoweit nicht erbracht, als Pflegebedürftige in der Lage sind, entsprechen-
de Leistungen nach anderen Vorschriften in Anspruch zu nehmen. § 2 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(11) Bei der Festsetzung der Einkommensgrenze ist
a) bei Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn sie voraussichtlich auf längere

Zeit erforderlich ist, sowie bei häuslicher Pflege, wenn der in Absatz 8 Satz 1 oder
2 genannte Schweregrad der Hilflosigkeit besteht, § 27d Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und
Satz 2,

b) bei dem Pflegegeld nach Absatz 8 Satz 3, § 27d Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 sowie § 27d
Abs. 5 Satz 2 und 3

entsprechend anzuwenden.

(12) Beschädigte haben bei der Hilfe zur Pflege für ein volljähriges Kind Einkommen
und Vermögen bis zur Höhe des Betrages nach § 27h Abs. 2 Satz 3 einzusetzen,
soweit das Einkommen die für die Leistung maßgebliche Einkommensgrenze nach
§ 25e Abs. 1 oder § 26c Abs. 11 oder das Vermögen die Vermögensgrenze nach § 25f
übersteigt.

§ 26d (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts)

(1) Beschädigte und Hinterbliebene mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur
Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen
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den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Die
Leistungen sollen in der Regel nur vorübergehend erbracht werden. Satz 2 gilt
nicht, wenn durch die Leistungen die Unterbringung in einer stationären Einrich-
tung vermieden oder aufgeschoben werden kann.

(2) Die Leistungen umfassen die persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen
sowie die sonstige zur Weiterführung des Haushalts erforderliche Tätigkeit.

(3) § 26c Abs. 7 Satz 1 und Abs. 9 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

(4) Die Leistungen können auch durch Übernahme der angemessenen Kosten für
eine vorübergehende anderweitige Unterbringung von Haushaltsangehörigen
erbracht werden, wenn diese Unterbringung in besonderen Fällen neben oder statt
der Weiterführung des Haushalts geboten ist.

§ 26e (Altenhilfe)

(1) Altenhilfe soll außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen dieses
Gesetzes Beschädigten und Hinterbliebenen erbracht werden. Sie soll dazu beitra-
gen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden
oder zu mildern und Beschädigten und Hinterbliebenen im Alter die Möglichkeit zu
erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

(2) Als Leistungen der Altenhilfe kommen vor allem in Betracht:
1. Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den

Bedürfnissen des alten Menschen entspricht,
2. Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung,

die der Betreuung alter Menschen dient,
3. Leistungen in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste,
4. Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Gesel-

ligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter
Menschen dienen,

5. Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahestehenden Personen
ermöglicht,
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6. Leistungen zu einer sonstigen Betätigung und zum gesellschaftlichen Engage-
ment.

(3) Leistungen nach Absatz 1 sollen auch erbracht werden, wenn sie der Vorberei-
tung auf das Alter dienen.

(4) Altenhilfe soll ohne Rücksicht auf vorhandenes Einkommen oder Vermögen
erbracht werden, soweit im Einzelfall Beratung und Unterstützung erforderlich ist.

§ 27 (Erziehungsbeihilfe)

(1) Erziehungsbeihilfe erhalten
a) Waisen, die Rente oder Waisenbeihilfe nach diesem Gesetz beziehen, und
b) Beschädigte, die Grundrente nach § 31 beziehen, für ihre Kinder sowie für Kinder

im Sinne von § 25 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3.
§ 25 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Erziehungsbeihilfe soll eine Erziehung zu
körperlicher, geistiger und sittlicher Tüchtigkeit sowie eine angemessene, den
Anlagen und Fähigkeiten entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung
sicherstellen.

(2) Erziehungsbeihilfe wird erbracht, soweit der angemessene Bedarf für Erziehung,
Ausbildung und Lebensunterhalt durch das einzusetzende Einkommen und Vermö-
gen der Waisen und ihrer Elternteile oder durch das einzusetzende Einkommen
und Vermögen Beschädigter und ihrer Kinder im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe b nicht gedeckt ist. Bei der Ermittlung des Bedarfs für den Lebensunterhalt
bleiben Kosten der Unterkunft in der Familie unberücksichtigt. § 25e Abs. 1 ist mit
der Maßgabe anzuwenden, dass für das Kind oder die Waise, für die Erziehungs-
beihilfe beantragt ist oder erbracht wird, ein Familienzuschlag nicht anzusetzen ist;
das gilt auch in den Fällen von Satz 5 erster Halbsatz sowie bei der Feststellung der
Einkommensgrenze für den Ehegatten oder Lebenspartner des Beschädigten und
den Ehegatten oder Lebenspartner der Waise nach § 25d Abs. 2 Satz 1. Einkommen
der Waise und des Kindes des Beschädigten ist uneingeschränkt einzusetzen mit
Ausnahme des während der Ausbildung erzielten Arbeitseinkommens, soweit es
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nicht Ausbildungsvergütung ist und im Kalenderjahr sieben vom Hundert des
Bemessungsbetrags nicht übersteigt. Als Einkommen des Kindes gilt auch das
Einkommen seines Ehegatten oder Lebenspartner, soweit es die für ihn nach § 25e
Abs. 1 zu ermittelnde Einkommensgrenze übersteigt; ist ein Unterhaltsbetrag
gerichtlich festgesetzt, sind die darauf beruhenden Leistungen Einkommen des
Kindes. Beschädigten, die eine Pflegezulage erhalten, ist Erziehungsbeihilfe min-
destens in Höhe der Kosten der Erziehung und Ausbildung zu erbringen.

(3) Übersteigt das Einkommen des Elternteils der Waise, das Einkommen des
Beschädigten, das Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartner der Waise oder
das Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartner des Kindes des Beschädigten die
für sie maßgebende Einkommensgrenze, ist der übersteigende Betrag auf
a) die Waise und die weiteren gegenüber dem Elternteil Unterhaltsberechtigten,
b) das Kind des Beschädigten und die weiteren gegenüber dem Beschädigten

Unterhaltsberechtigten,
c) die Waise und die weiteren gegenüber dem Ehegatten oder Lebenspartner der

Waise Unterhaltsberechtigten,
d) das Kind des Beschädigten und die weiteren gegenüber dem Ehegatten oder

Lebenspartner des Kindes des Beschädigten Unterhaltsberechtigten
gleichmäßig aufzuteilen. Der auf die Waise oder das Kind des Beschädigten ent-
fallende Anteil ist als Einkommen einzusetzen.

(4) Erziehungsbeihilfe ist Beschädigten längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahrs des Kindes zu erbringen. Im Falle der Unterbrechung oder Verzögerung der
Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung der gesetzlichen Wehr- oder Zivil-
dienstpflicht des Kindes ist die Erziehungsbeihilfe jedoch über das 27. Lebensjahr
hinaus für einen der Zeit dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum weiterzuerbrin-
gen. Satz 2 gilt entsprechend
1. für Angehörige der Bundeswehr und des Polizeivollzugsdienstes, die sich frei-

willig für eine Zeit von nicht mehr als drei Jahren verpflichtet haben, sowie
2. für die Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes
für einen der Dauer des Grundwehrdienstes entsprechenden Zeitraum.

(5) Erziehungsbeihilfe kann erbracht werden, wenn anstelle der Beschädigtenrente,
Waisenrente oder Waisenbeihilfe ein Ausgleich nach § 89 gezahlt wird.
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(6) Kann die übliche Ausbildung aus Gründen, die Beschädigte, ihre Kinder oder
Waisen nicht zu vertreten haben, nicht mit Vollendung des 27. Lebensjahres
abgeschlossen werden, kann Erziehungsbeihilfe auch über diesen Zeitpunkt hinaus
weiter erbracht werden.

§ 27a (Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ist Beschädigten und Hinterbliebenen zu
erbringen, soweit der Lebensunterhalt nicht aus den übrigen Leistungen nach die-
sem Gesetz und dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen bestritten werden
kann. Für die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt gelten die Bestimmungen des
Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch unter Berücksichtigung der
besonderen Lage der Beschädigten oder Hinterbliebenen entsprechend. Abwei-
chend von § 50 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sind 56 vom Hundert der bei
der Leistung nach Satz 1 berücksichtigten Kosten der Unterkunft, mit Ausnahme der
Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. Satz 3 gilt
nicht im Fall des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch oder wenn
neben der Leistung nach Satz 1 gleichzeitig Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
geleistet worden ist.

§ 27b (Erholungshilfe)

(1) Erholungshilfe erhalten Beschädigte für sich und ihren Ehegatten oder Lebens-
partner sowie Hinterbliebene als Erholungsaufenthalt, wenn die Erholungsmaß-
nahme zur Erhaltung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit notwendig, die
beabsichtigte Form des Erholungsaufenthalts zweckmäßig und, soweit es sich um
Beschädigte handelt, die Erholungsbedürftigkeit durch die anerkannten Schädi-
gungsfolgen bedingt ist; bei Schwerbeschädigten wird der Zusammenhang
zwischen den anerkannten Schädigungsfolgen und der Erholungsbedürftigkeit
stets angenommen.

(2) Die Dauer des Erholungsaufenthalts ist so zu bemessen, dass der Erholungserfolg
möglichst nachhaltig ist; sie soll drei Wochen betragen, darf jedoch diesen Zeit-
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raum in der Regel nicht übersteigen. Weitere Erholungshilfe soll in der Regel nicht
vor Ablauf von zwei Jahren erbracht werden.

(3) Aufwendungen der Erholungsuchenden, die während des Erholungsaufenthal-
tes für den häuslichen Lebensunterhalt erspart werden, werden bedarfsmindernd
berücksichtigt. Zusätzliche kleinere Aufwendungen, die den Erholungssuchenden
durch den Erholungsaufenthalt entstehen, sind als besonderer Bedarf zu berück-
sichtigen und können durch Pauschbeträge abgegolten werden.

(4) Während der Durchführung der Erholungsmaßnahme ist sicherzustellen, dass
für Kinder und solche Haushaltsangehörige, die der Pflege bedürfen, hinreichend
gesorgt wird.

(5) Bedürfen Erholungssuchende einer ständigen Begleitung, umfasst der Bedarf
für die Erholungshilfe auch den Bedarf aus der Mitnahme der Begleitperson.

§ 27c (Wohnungshilfe)

Wohnungshilfe erhalten Beschädigte und Hinterbliebene. Die Wohnungshilfe
besteht in der Beratung in Wohnungs- und Siedlungsangelegenheiten sowie in der
Mitwirkung bei der Beschaffung und Erhaltung ausreichenden und gesunden
Wohnraums. Geldleistungen werden nur erbracht, wenn die Wohnung eines
Schwerbeschädigten mit Rücksicht auf Art und Schwere der Schädigung besonde-
rer Ausgestaltung oder baulicher Veränderung bedarf oder wenn Schwerbeschä-
digte, Witwen, Witwer oder hinterbliebene Lebenspartner innerhalb von fünf
Jahren nach ihrem erstmaligen Eintreffen im Geltungsbereich dieses Gesetzes Woh-
nungshilfe beantragen und eine Geldleistung durch die Besonderheit des Einzel-
falls gerechtfertigt ist.

§ 27d (Hilfe in besonderen Lebenslagen)

(1) Als Hilfen in besonderen Lebenslagen erhalten Beschädigte und Hinterbliebene
1. Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage,
2. Hilfen zur Gesundheit,
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3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
4. Blindenhilfe,
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

(2) Leistungen können auch in anderen besonderen Lebenslagen erbracht werden,
wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel unter Berücksichtigung des Zweckes der
Kriegsopferfürsorge rechtfertigen.

(3) Für die Hilfen in besonderen Lebenslagen gelten das Fünfte, Sechste und Achte
Kapitel sowie §§ 72, 74, 88 Abs. 2 und § 92 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
unter Berücksichtigung der besonderen Lage der Beschädigten oder Hinterbliebenen
entsprechend. Die §§ 10 bis 24a bleiben unberührt. Blindenhilfe kommt nur in Betracht,
soweit nicht eine Pflegezulage nach § 35 wegen schädigungsbedingter Blindheit
erbracht wird. Erhalten blinde Menschen eine Pflegezulage nach § 35 aus anderen
Gründen, wird sie bis zu den in § 72 Abs. 1 Satz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
genannten Beträgen auf die Blindenhilfe angerechnet. Leistungen nach § 43a des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch sowie gleichartige Leistungen nach anderen Vorschrif-
ten gehen den Leistungen der Kriegsopferfürsorge vor.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Hinterbliebene, die wegen Behinderung der
Hilfe bedürfen.

(5) Bei der Festsetzung der Einkommensgrenze tritt an die Stelle des Grundbetrages
nach § 25e Abs. 1 Nr. 1 ein Grundbetrag
1. in Höhe von 4,25 vom Hundert des Bemessungsbetrages in den Fällen

a) der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in einer stationären oder teilstationären
Einrichtung,

b) der Versorgung der in § 53 Abs. 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
genannten Personen mit Körperersatzstücken sowie mit größeren ortho-
pädischen oder größeren anderen Hilfsmitteln (§ 31 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch),

c) der Hilfe zur Pflege in einer stationären oder teilstationären Einrichtung,
wenn sie voraussichtlich auf längere Zeit erforderlich ist, sowie bei der häus-
lichen Pflege, wenn der in § 26c Abs. 8 Satz 1 und 2 genannte Schweregrad
der Pflegebedürftigkeit besteht,
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2. in Höhe von 8,5 vom Hundert des Bemessungsbetrages in den Fällen
a) der Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,
b) des Pflegegeldes nach § 26c Abs. 8 Satz 3.

Der Familienzuschlag beträgt 40 vom Hundert des Grundbetrags des § 25e Abs. 1
Nr. 1. Für den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner beträgt der
Familienzuschlag in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 die Hälfte des Grundbetrags des
Satzes 1 Nr. 1, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner blind oder behindert im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind.

(6) Größere orthopädische oder größere andere Hilfsmittel im Sinne des Absatzes 5
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b sind solche, deren Preis mindestens 180 Euro beträgt. Die
Leistungen nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 6 der Eingliederungshilfe-Verord-
nung gelten als Hilfe im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b; das Gleiche gilt
für die besondere Hilfe nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Kriegsopfer-
fürsorge.

(7) Bei der Eingliederungshilfe für ein behindertes Kind gilt § 26c Abs. 12 entspre-
chend.

§ 27e (Sonderfürsorge)

Für die Empfänger einer Pflegezulage, Hirnbeschädigte und Beschädigte, deren
Grad der Schädigungsfolgen allein wegen Tuberkulose oder Gesichtsentstellung
wenigstens 50 beträgt, haben die Hauptfürsorgestellen die Leistungen der Kriegs-
opferfürsorge unter Beachtung einer wirksamen Sonderfürsorge zu erbringen.

§ 27f (Verordnungsermächtigung)

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung Art, Ausmaß und Dauer der Leistungen der Kriegsopferfürsorge
(§§ 25 bis 27e) sowie das Verfahren zu bestimmen.
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§ 27g (Übergang des Anspruchs auf den Träger der Kriegsopferfürsorge)

(1) Haben Beschädigte oder Hinterbliebene für die Zeit, für die Leistungen der
Kriegsopferfürsorge erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der
kein Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ist, kann
der Träger der Kriegsopferfürsorge durch schriftliche Anzeige an den anderen
bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner Aufwendungen auf ihn über-
geht. Der Übergang des Anspruchs darf nur insoweit bewirkt werden, als die Hilfe
bei rechtzeitiger Leistung des anderen nicht erbracht worden wäre oder als die Leis-
tungsberechtigten nach § 25c Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 die Aufwendungen zu er-
setzen oder zu tragen haben. Der Übergang ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass
die Ansprüche nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden können. § 115
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch geht der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 vor.

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang der Ansprüche für die Zeit, für
die den Beschädigten oder Hinterbliebenen Leistungen der Kriegsopferfürsorge
ohne Unterbrechung erbracht werden; als Unterbrechung gilt ein Zeitraum von
mehr als zwei Monaten.

§ 27h (Übergang des Unterhaltsanspruchs nach dem Bürgerlichen Recht auf
den Träger der Kriegsopferfürsorge)

(1) Haben Beschädigte oder Hinterbliebene für die Zeit, für die Hilfe erbracht wird,
nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der
geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunfts-
anspruch auf den Träger der Kriegsopferfürsorge über. Der Übergang des An-
spruchs ist ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsanspruch durch laufende Zahlun-
gen erfüllt wird. Gleiches gilt, wenn Unterhaltspflichtige mit Beschädigten oder
Hinterbliebenen im zweiten oder in einem entfernteren Grad verwandt sind, sowie
für Unterhaltsansprüche gegen Verwandte ersten Grades einer Beschädigten oder
Hinterbliebenen, die schwanger ist oder ihr leibliches Kind bis zur Vollendung des
6. Lebensjahres betreut. § 115 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch geht der Rege-
lung des Absatzes 1 Satz 1 vor.
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(2) Der Anspruch geht nur über, soweit Beschädigte oder Hinterbliebene ihr Ein-
kommen und Vermögen nach den Bestimmungen des § 25e Abs. 1, § 25f Abs. 1 bis
4, § 26b Abs. 4, § 26c Abs. 11 sowie § 27d Abs. 5 einzusetzen haben. Der Übergang
des Anspruchs gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen ist aus-
geschlossen, wenn dies eine unbillige Härte bedeuten würde. Der Anspruch volljäh-
riger Unterhaltsberechtigter, die Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten,
gegenüber ihren Eltern geht wegen Leistungen nach den §§ 26c und 27d nur in
Höhe von bis zu 26 Euro monatlich, wegen Leistungen nach § 27a nur in Höhe von
bis zu 20 Euro monatlich über. Es wird vermutet, dass der Anspruch in Höhe der
genannten Beträge übergeht und mehrere Unterhaltspflichtige zu gleichen Teilen
haften; die Vermutung kann widerlegt werden. Die in Satz 3 genannten Beträge
verändern sich zum gleichen Zeitpunkt und um denselben Vomhundertsatz, um
den sich das Kindergeld verändert.

(3) Für die Vergangenheit kann der Träger der Kriegsopferfürsorge den übergange-
nen Unterhalt außer unter den Voraussetzungen des Bürgerlichen Rechts nur von
der Zeit an fordern, zu welcher er dem Unterhaltspflichtigen die Gewährung der
Hilfe schriftlich mitgeteilt hat. Wenn die Hilfe voraussichtlich auf längere Zeit
gewährt werden muss, kann der Träger der Kriegsopferfürsorge bis zur Höhe der
bisherigen monatlichen Aufwendungen auch auf künftige Leistungen klagen.

(4) Der Träger der Kriegsopferfürsorge kann den auf ihn übergegangenen Unter-
haltsanspruch im Einvernehmen mit den Leistungsberechtigten auf diese zur ge-
richtlichen Geltendmachung rückübertragen und sich den geltend gemachten
Unterhaltsanspruch abtreten lassen. Kosten, mit denen Leistungsberechtigte
dadurch selbst belastet werden, sind zu übernehmen. Über die Ansprüche nach den
Absätzen 1 bis 3 ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden.

§ 27i (Rechte des Trägers der Kriegsopferfürsorge)

Der erstattungsberechtigte Träger der Kriegsopferfürsorge kann die Feststellung
einer Sozialleistung betreiben sowie Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf der Fristen,
die ohne sein Verschulden verstrichen sind, wirkt nicht gegen ihn; dies gilt nicht für
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die Verfahrensfristen, soweit der Träger der Kriegsopferfürsorge das Verfahren
selbst betreibt.

§ 27j (Fortbezug von Pflegegeld)

Pflegebedürftige, die bis zum 31. März 1995 nach § 26c Abs. 6 in der bis zum
31. März 1995 geltenden Fassung Pflegegeld bezogen haben, erhalten das Pflege-
geld insoweit weiter, als es den Pflegegeldanspruch nach § 37 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch übersteigt und die geltenden Vorschriften des Bundesversor-
gungsgesetzes ungeachtet des § 26c den Leistungsbezug nicht ausschließen; dabei
bleibt eine Anrechnung der Geldleistung nach § 57 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch in der bis zum 31. März 1995 geltenden Fassung außer Betracht. Gleiches
gilt, soweit Pflegebedürftige, die bis zum 31. März 1995 Pflegegeld nach § 26c Abs. 6
in der bis zum 31. März 1995 geltenden Fassung und daneben Leistungen zur haus-
wirtschaftlichen Versorgung nach diesem Gesetz bezogen, deshalb geringere Leis-
tungen für hauswirtschaftliche Versorgung nach diesem Gesetz erhalten, weil
hierauf der auf die hauswirtschaftliche Versorgung entfallende Teil des Pflege-
geldes nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch angerechnet wird.

§ 31 (Höhe der monatlichen Grundrente; Schwerbeschädigtenzulage)

(1) Beschädigte erhalten eine monatliche Grundrente bei einem Grad der Schädi-
gungsfolgen

von 30 in Höhe von 120 Euro,
von 40 in Höhe von 164 Euro,
von 50 in Höhe von 221 Euro,
von 60 in Höhe von 279 Euro,
von 70 in Höhe von 387 Euro,
von 80 in Höhe von 468 Euro,
von 90 in Höhe von 562 Euro,
von 100 in Höhe von 631 Euro.
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Die Grundrente erhöht sich für Schwerbeschädigte, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, bei einem Grad der Schädigungsfolgen

von 50 und 60 um 24 Euro,
von 70 und 80 um 30 Euro,
von mindestens 90 um 37 Euro.

(2) Schwerbeschädigung liegt vor, wenn ein Grad der Schädigungsfolgen von min-
destens 50 festgestellt ist.

(3) Beschädigte, bei denen Blindheit als Folge einer Schädigung anerkannt ist, erhal-
ten stets die Rente nach einem Grad der Schädigungsfolgen von 100. Beschädigte
mit Anspruch auf eine Pflegezulage gelten stets als Schwerbeschädigte. Sie erhalten
mindestens eine Versorgung nach einem Grad der Schädigungsfolgen von 50.

(4) Beschädigte mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100, die durch die an-
erkannten Schädigungsfolgen gesundheitlich außergewöhnlich betroffen sind,
erhalten eine monatliche Schwerstbeschädigtenzulage, die in folgenden Stufen
gewährt wird:

Stufe I 72 Euro,
Stufe II 150 Euro,
Stufe III 224 Euro,
Stufe IV 299 Euro,
Stufe V 373 Euro,
Stufe VI 449 Euro.

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung den Personenkreis, der durch seine Schädigungsfolgen außer-
gewöhnlich betroffen ist, sowie seine Einordnung in die Stufen I bis VI näher zu
bestimmen.
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§ 38 (Anspruch auf Hinterbliebenenrente)

(1) Ist ein Beschädigter an den Folgen einer Schädigung gestorben, so haben die
Witwe, der hinterbliebene Lebenspartner, die Waisen und die Verwandten der auf-
steigenden Linie Anspruch auf Hinterbliebenenrente. Der Tod gilt stets dann als
Folge einer Schädigung, wenn ein Beschädigter an einem Leiden stirbt, das als Folge
einer Schädigung rechtsverbindlich anerkannt und für das ihm im Zeitpunkt des
Todes Rente zuerkannt war.

(2) Die Witwe oder der hinterbliebene Lebenspartner haben keinen Anspruch,
wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft erst nach der Schädigung geschlossen
worden ist und nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den
besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der
alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat oder der Begründung der Lebens-
partnerschaft war, der Witwe oder dem hinterbliebenen Lebenspartner eine Ver-
sorgung zu verschaffen.

(3) Ein hinterbliebener Lebenspartner hat keinen Anspruch auf Versorgung, wenn
eine Witwe, die im Zeitpunkt des Todes mit dem Beschädigten verheiratet war,
Anspruch auf eine Witwenversorgung hat.

§ 40 (Höhe der Witwen-Grundrente)

Die Witwe oder der hinterbliebene Lebenspartner erhält eine Grundrente von
378 Euro monatlich.

§ 43 (Witwerrente)

Der Witwer erhält Versorgung wie eine Witwe.



§ 45 (Waisenrente)

(1) Waisenrente erhalten nach dem Tode des Beschädigten seine Kinder bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres.

(2) Als Kinder gelten auch
1. Stiefkinder oder Kinder des Lebenspartners, die der Verstorbene in seinen Haus-

halt aufgenommen hatte,
2. Pflegekinder im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundeskindergeldgesetzes.

(3) Die Waisenrente ist nach Vollendung des 18. Lebensjahres für eine Waise zu
gewähren, die

(a) sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die ihre Arbeitskraft über-
wiegend in Anspruch nimmt und nicht mit der Zahlung von Dienstbezügen,
Arbeitsentgelt oder sonstigen Zuwendungen in entsprechender Höhe
verbunden ist, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres,

(b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Kalendermonaten befindet,
die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbil-
dungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildiens-
tes, einem dem Wehr- oder Zivildienst gleichgestellten Dienst oder der
Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstaben c liegt, längs-
tens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres,

(c) ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im
Sinne des Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionspro-
gramms „Jugend“ (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) oder einen anderen Dienst im Ausland
im Sinne von § 14b des Zivildienstgesetzes leistet, längstens bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres,

(d) infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung spätestens bei
Vollendung des 27. Lebensjahres außerstande ist, sich selbst zu unterhalten,
solange dieser Zustand dauert, über die Vollendung des 27. Lebensjahres hi-
naus jedoch nur, wenn ihr Ehegatte oder Lebenspartner außerstande ist, sie
zu unterhalten.
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Der tatsächliche zeitliche Aufwand der Schulausbildung und Berufsausbildung ist
ohne Bedeutung für Zeiten, in denen das Ausbildungsverhältnis trotz Erkrankung
fortbesteht und damit gerechnet werden kann, dass die Ausbildung fortgesetzt
wird. Das gilt auch für die Dauer der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz.
Für den Anspruch auf Waisenrente ist es unschädlich, wenn eine Waise, welche die
Voraussetzungen des § 1 des Bundeselterngeldgesetzes erfüllt, im zeitlichen Rah-
men des § 15 des Bundeselterngeldgesetzes ein Kind betreut und erzieht, solange
mit Rücksicht hierauf die Schul- oder Berufsausbildung unterbrochen wird. Hatte
eine Waise, die bei Vollendung des 27. Lebensjahres körperlich oder geistig
gebrechlich war, nach diesem Zeitpunkt eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, so ist die
Waisenrente erneut zu erbringen, wenn und solange sie wegen derselben körper-
lichen, geistigen oder seelischen Behinderung erneut außerstande ist, sich selbst zu
unterhalten. Die Waisenrente wird ebenfalls erneut erbracht, wenn bei Waisen,
deren Anspruch wegen des Einsatzes von Vermögen entfallen ist, dieses Vermögen
bis auf einen Betrag in Höhe des Schonbetrages nach § 25f Abs. 2 aufgezehrt ist. In
Fällen des Satzes 1 Buchstabe a erhöht sich die maßgebende Altersgrenze bei Unter-
brechung oder Verzögerung der Schulausbildung oder Berufsausbildung durch
den gesetzlichen Wehrdienst, Zivildienst oder einen gleichgestellten Dienst um die
Zeit dieser Dienstleistung, höchstens um einen der Dauer des gesetzlichen Grund-
wehrdienstes oder Zivildienstes entsprechenden Zeitraum. Die Ableistung eines
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder eines Freiwilligendienstes im
Sinne des Satzes 1 Buchstabe c ist kein gleichgestellter Dienst im Sinne des Satzes 7.
Verzögert sich die Schul- oder Berufsausbildung aus einem Grund, den die Waise
nicht zu vertreten hat, so wird die Waisenrente entsprechend dem Zeitraum der
nachgewiesenen Verzögerung länger gewährt.

(4) Durch die Annahme der Waise als Kind bleibt ein Anspruch auf Waisenrente, der
bis zur Annahme entstanden ist, unberührt.

(5) Kommen für dieselbe Waise mehrere Waisenrenten nach diesem Gesetz oder
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung dieses Gesetzes vorsehen, in
Betracht, so wird nur eine Rente gewährt.
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§ 46 (Höhe der Waisen-Grundrente)

Die Grundrente beträgt monatlich
bei Halbwaisen 107 Euro,
bei Vollwaisen 199 Euro.

§ 48 (Witwen- und Waisenbeihilfe)

(1) Ist ein rentenberechtigter Beschädigter nicht an den Folgen der Schädigung
gestorben, so ist der Witwe, dem hinterbliebenen Lebenspartner und den Waisen
(§ 45) eine Witwen- und Waisenbeihilfe zu zahlen, wenn der Beschädigte durch die
Folgen der Schädigung gehindert war, eine entsprechende Erwerbstätigkeit auszu-
üben, und dadurch die aus der Ehe mit dem Beschädigten hergeleitete Witwenver-
sorgung insgesamt mindestens um den folgenden Vomhundertsatz gemindert ist:

Die Höhe der Witwenversorgung und der Betrag der Minderung sind unter Berück-
sichtigung der rentenversicherungsrechtlichen Vorschriften über die Anrechnung
eigenen Einkommens der Witwe oder des hinterbliebenen Lebenspartners festzu-

Höhe der abgeleiteten Witwenversorgung ins-
gesamt in v. H. eines Zwölftels des in § 33 Abs. 1
Buchstabe a genannten Bemessungsbetrags

Minderung
um mindestens

36 und mehr
34 bis unter 36
32 bis unter 34
30 bis unter 32
28 bis unter 30
unter 28

15 v. H.
14 v. H.
13 v. H.
12 v. H.
11 v. H.
10 v. H.
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stellen. Der nach der Tabelle maßgebende Vomhundertsatz der Minderung ist auf
die Witwenversorgung zu beziehen, die sich ohne die Minderung im Sinne des
Satzes 1 und ohne die Anrechnung eigenen Einkommens der Witwe ergäbe. Wird
keine Witwenrente gezahlt, ist eine fiktive Witwenrente zu berechnen und danach
das Ausmaß der Minderung festzustellen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten
als erfüllt, wenn der Beschädigte im Zeitpunkt seines Todes Anspruch auf die
Grundrente eines Beschädigten mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100
oder wegen nicht nur vorübergehender Hilflosigkeit Anspruch auf eine Pflegezu-
lage hatte; § 40a Abs. 3 Satz 3 gilt. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten auch als
erfüllt, wenn der Beschädigte mindestens fünf Jahre Anspruch auf Berufsschadens-
ausgleich wegen eines Einkommensverlustes im Sinne des § 30 Abs. 4 oder auf
Berufsschadensausgleich nach § 30 Abs. 6 hatte.

(2) Die Witwen- und Waisenbeihilfe werden in Höhe von zwei Dritteln, bei Witwen,
hinterbliebenen Lebenspartnern und Waisen von Beschädigten mit Anspruch auf
die Grundrente eines Beschädigten mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100
oder auf eine Pflegezulage in voller Höhe der entsprechenden Witwen- oder
Waisenrente (§§ 40, 40a, 41, 46 und 47) gezahlt. Übersteigt das monatliche Brutto-
einkommen der Hinterbliebenen von Beschädigten, die im Zeitpunkt des Todes
einen Anspruch auf Rente nach einem Grad der Schädigungsfolgen von 30 bis 90
hatten,

bei der Witwe oder dem hinterbliebenen Lebenspartner ein Zwölftel,
bei der Halbwaise ein Vierundzwanzigstel,
bei der Vollwaise ein Achtzehntel

des in § 33 Abs. 1 Buchstabe a genannten Bemessungsbetrages, ist die zu gewähren-
de Beihilfe um den übersteigenden Betrag zu kürzen; errechnet sich kein Zahl-
betrag, entfällt der Anspruch auf Versorgung.

(3) Im Falle der Wiederverheiratung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft
der Witwe oder im Falle der Verheiratung oder Begründung einer neuen Lebens-
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partnerschaft des hinterbliebenen Lebenspartners gilt § 44 entsprechend. Als
Abfindung wird der fünfzigfache Monatsbetrag der Grundrente einer Witwe
gewährt, wenn Witwenbeihilfe in Höhe der vollen Rente bezogen worden ist, sonst
werden zwei Drittel dieses Betrags gewährt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf Witwer Anwendung.

(5) Für den Wegfall der Waisenbeihilfe gelten die Vorschriften für die Waisenrente.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Beschädigte die Ansprüche
nur deshalb nicht geltend machen konnte, weil er vor dem 1. Januar 1991 seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet hatte.

§ 49 (Elternrente)

(1) Ist der Beschädigte an den Folgen einer Schädigung gestorben, so erhalten die
Eltern Elternrente, frühestens jedoch von dem Monat an, in dem der Beschädigte
das 18. Lebensjahr vollendet hätte.

(2) Den Eltern werden gleichgestellt
1. Adoptiveltern, wenn sie den Verstorbenen vor der Schädigung als Kind

angenommen haben,
2. Stief- und Pflegeeltern, wenn sie den Verstorbenen vor der Schädigung

unentgeltlich unterhalten haben,
3. Großeltern, wenn der Verstorbene ihnen Unterhalt geleistet hat oder hätte.

§ 50 (Voraussetzungen der Elternrente)

Elternrente erhält, wer voll erwerbsgemindert oder erwerbsunfähig im Sinne des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist oder aus anderen zwingenden Gründen eine
zumutbare Erwerbstätigkeit nicht ausüben kann oder das 60. Lebensjahr vollendet
hat.
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§ 51 (Höhe der Elternrente)

(1) Die volle Elternrente beträgt monatlich

bei einem Elternpaar 513 Euro,
bei einem Elternteil 357 Euro.

(2) Sind mehrere Kinder an den Folgen einer Schädigung gestorben, so erhöhen sich
die in Absatz 1 genannten Beträge für jedes weitere Kind monatlich

bei einem Elternpaar um 94 Euro,
bei einem Elternteil um 69 Euro.

Die Erhöhung wird auch gewährt für Kinder, die
a) infolge einer Schädigung im Sinne von Gesetzen, die eine entsprechende

Anwendung dieses Gesetzes vorsehen, gestorben oder
b) infolge einer Schädigung im Sinne dieses Gesetzes oder von Gesetzen, die eine

entsprechende Anwendung dieses Gesetzes vorsehen, verschollen sind.

(3) Ist das einzige oder das letzte Kind oder sind alle oder mindestens drei Kinder an
den Folgen einer Schädigung gestorben, so erhöhen sich, wenn es günstiger ist, die
in Absatz 1 genannten Beträge monatlich

bei einem Elternpaar um 290 Euro,
bei einem Elternteil um 210 Euro.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.



(4) § 41 Abs. 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das anzurechnende Einkom-
men stets so zu ermitteln ist, als ob das Einkommen nicht zu den Einkünften aus
gegenwärtiger Erwerbstätigkeit (§ 33 Abs. 2) gehörte; es ist auf die Erhöhung nach
Absatz 2 oder 3 nur insoweit anzurechnen, als es nicht bereits zum Wegfall der
Elternrente geführt hat.

(5) Ist von einem Ehepaar oder einer Lebenspartnerschaft nur ein Partner an-
spruchsberechtigt, ist die Elternrente für ein Elternpaar um das anzurechnende
Einkommen beider Partner zu mindern; die Rente darf jedoch die volle Rente für
einen Elternteil einschließlich der Erhöhungen nach den Absätzen 2 und 3 nicht
übersteigen.

(6) Ergeben sich Renten von weniger als 3 Euro monatlich, so werden sie auf diesen
Betrag erhöht.

(7) Als Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch Stief- und Pflegekinder. Ob
das an den Folgen einer Schädigung gestorbene Kind das einzige oder das letzte
Kind ist, richtet sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Verlustes des Kindes.

(8) Kommen für ein Elternpaar oder einen Elternteil mehrere Elternrenten nach die-
sem Gesetz oder Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung dieses Gesetzes
vorsehen, in Betracht, so wird nur die günstigere Rente gewährt.

(9) Stirbt bei Empfängern von Elternrente für ein Elternpaar ein Ehegatte oder
Lebenspartner, ist dem überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner die für den
Sterbemonat zustehende Elternrente für ein Elternpaar anstelle der Rente für einen
Elternteil für die folgenden drei Monate weiterzuzahlen, wenn dies günstiger ist.
Minderungen der nach Satz 1 maßgebenden Rente für ein Elternpaar, die durch
Sonderleistungen im Sinne des § 60a Abs. 4 bedingt sind, sowie Erhöhungen dieser
Bezüge, die auf Einkommensminderungen infolge des Todes beruhen, bleiben un-
berücksichtigt.
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Anschriften

Anschriften der Hauptfürsorge-
stellen

(Stand: 7. Oktober 2008)

Baden-Württemberg

Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
– Hauptfürsorgestelle –
Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart
Tel. (0711) 63 75 - 0

Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
– Hauptfürsorgestelle –
Zweigstelle Karlsruhe
Erzberger Straße 119
76133 Karlsruhe
Tel. (0721) 81 07 - 0

Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
– Hauptfürsorgestelle –
Regionalbüro Freiburg
Kaiser-Joseph-Straße 170
79098 Freiburg
Tel. (0761) 27 19 - 0

Bayern

Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen
– Bereich KOF –
Landeshauptfürsorgestelle
Winzererstraße 9
80797 München
Tel. (089) 12 61 - 01

Zentrum Bayern Familie
und Soziales
Region Oberbayern
– Hauptfürsorgestelle –
Richelstraße 17
80634 München
Tel. (089) 1 89 66 - 0

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Niederbayern
– Hauptfürsorgestelle –
Friedhofstraße 7
84028 Landshut
Tel. (0871) 8 29 - 0
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Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Oberpfalz
– Hauptfürsorgestelle –
Landshuter Straße 55
93053 Regensburg
Tel. (0941) 78 09 - 00

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Oberfranken
– Hauptfürsorgestelle –
Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
Tel. (0921) 6 05 - 1

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Mittelfranken
– Hauptfürsorgestelle –
Bärenschanzstraße 8a
90429 Nürnberg
Tel. (0911) 9 28 - 0

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Unterfranken
– Hauptfürsorgestelle –
Georg-Eydel-Straße 13
97082 Würzburg
Tel. (0931) 41 07 - 01

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Regierung von Schwaben
– Hauptfürsorgestelle –
Morellstraße 30
86159 Augsburg
Tel. (0821) 57 09 - 01

Berlin

Landesamt für Gesundheit
und Soziales Berlin
– Hauptfürsorgestelle –
Albrecht-Achilles-Straße 62
10709 Berlin
Tel. (030) 90 12 - 6464

Brandenburg

Landesamt für Soziales und Versorgung
– Hauptfürsorgestelle –
Lipezker Straße 45
Haus 5
03048 Cottbus
Tel. (0355) 28 93 - 191

Landesamt für Soziales und Versorgung
– Hauptfürsorgestelle –
Außenstelle Frankfurt (Oder)
Robert-Havemann-Straße 4
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. (0335) 55 82 - 0

Landesamt für Soziales und
Versorgung
– Hauptfürsorgestelle –
Außenstelle Potsdam
Zeppelinstraße 48
14471 Potsdam
Tel. (0331) 27 61 - 0

54 Anschriften



Bremen

Versorgungsamt Bremen
– Hauptfürsorgestelle –
Friedrich-Rauers-Straße 26
28195 Bremen
Tel. (0421) 3 61 - 5541

Hamburg

Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz
Abteilung Soziale Entschädigung
Hauptfürsorgestelle – FS 533 –
Adolph-Schönfelder-Straße 5
22083 Hamburg
Tel. (040) 4 28 63 - 0

Hessen

Landeswohlfahrtsverband Hessen
– Hauptfürsorgestelle –
Ständeplatz 6 - 10
34117 Kassel
Tel. (0561) 10 04 - 0

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Regionalverwaltung Darmstadt
– Hauptfürsorgestelle –
Steubenplatz 16
64293 Darmstadt
Tel. (06151) 8 01 - 0

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Regionalverwaltung Wiesbaden
– Hauptfürsorgestelle –
Frankfurter Straße 44
65189 Wiesbaden
Tel. (0611) 1 56 - 0

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Soziales
– Hauptfürsorgestelle –
Erich-Schlesinger-Straße 35
18059 Rostock
Tel. (0381) 1 22 - 289

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Soziales
– Hauptfürsorgestelle –
Außenstelle Schwerin
Friedrich-Engels-Straße 47
19061 Schwerin
Tel. (0385) 39 91 - 0

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Soziales
– Hauptfürsorgestelle –
Außenstelle Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 120
17033 Neubrandenburg
Tel. (0395) 3 80 – 0
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Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt
für Soziales, Jugend und Familie
– Hauptfürsorgestelle –
Domhof 1
31134 Hildesheim
Tel. (05121) 3 04 - 0

Nordrhein-Westfalen

Landschaftsverband Rheinland
– Hauptfürsorgestelle –
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
Tel. (0221) 8 09 - 0

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe
– Hauptfürsorgestelle –
Warendorfer Straße 21 - 23
48145 Münster
Tel. (0251) 5 91 - 01 (Zentrale)

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung
Rheinland-Pflalz
– Hauptfürsorgestelle –
Referat 22
Baedekerstr. 2 - 10
56073 Koblenz
Tel. (0261) 40 41 - 0

Saarland

Landesamt für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
– Hauptfürsorgestelle –
Hochstraße 67
66115 Saarbrücken
Tel. (0681) 99 78 – 0

Sachsen

Kommunaler Sozialverband Sachsen
– Hauptfürsorgestelle –
Reichsstraße 3
09112 Chemnitz
Tel. (0371) 5 77 - 0

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt
– Hauptfürsorgestelle –
Maxim-Gorki-Straße 7
06114 Halle
Tel. (0345) 5 14 - 0

Landesverwaltungsamt
– Hauptfürsorgestelle –
Halberstädter Straße 39a
39112 Magdeburg
Tel. (0391) 6 27 - 3000
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Schleswig-Holstein

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
– Hauptfürsorgestelle –
Steinmetzstraße 1 – 11
24534 Neumünster
Tel. (04321) 9 13 - 5

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Außenstelle Heide
Neue Anlage 9
25746 Heide
Tel. (0481) 6 96 - 0

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Außenstelle Kiel
Gartenstraße 7
24103 Kiel
Tel. (0431) 98 27 - 0

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Außenstelle Lübeck
Große Burgstraße 4
23552 Lübeck
Tel. (0451) 14 06 - 0

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Außenstelle Schleswig
Seminarweg 6
24837 Schleswig
Tel. (04621) 8 06 - 0

Thüringen

Thüringer Landesverwaltungsamt
Abteilung VI – Versorgung und
Integration
– Hauptfürsorgestelle –
Karl-Liebknecht-Straße 4
98527 Suhl
Tel. (03681) 73 - 0

Thüringer Landesverwaltungsamt
Integrationsamt in Erfurt
– Hauptfürsorgestelle –
Linderbacher Weg 30
99099 Erfurt
Tel. (0361) 3 78 81 41

Thüringer Landesverwaltungsamt
Integrationsamt in Gera
– Hauptfürsorgestelle –
Puschkinplatz 7
07545 Gera
Tel. (0365) 8 22 37 11
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Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus: 0 18 05 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 0 18 05 6767-19

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. – abweichende/andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de

Bürgertelefon
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